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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Feßlerstraße ggü. 1

1 Anordnung
Das PK31 als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs für die

Feßlerstraße ggü. 1

folgendes an:
Anpassen einer Sackgassenbeschilderung

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Abbau eines VZ 357 (mit aufgeklebtem VZ 240) 
- Anbringen eines VZ 357-50 (Sackgasse durchlässig für Fußgänger- und Radverkehr)

3 Begründung

Bei einer Verkehrsschau stellte Unterzeichner fest, dass bei dem vorhandenen VZ 357 ein Aufkleber mit VZ 240 
angebracht war, vermutlich um anzuzeigen, dass die Sackgasse für Fußgänger- und Radverkehr durchlässig ist. 
Dieser Aufkleber ist aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht fachlich falsch (da kein für Radfahrer benutzungs-
pflichtiger gemeinsamer Geh- und Radweg vorhanden ist) und wurde nach hiesigen Erkenntnissen auch ohne 
Straßenverkehrsbehördliche Anordnung angebracht. Daher ist das VZ wie oben beschrieben zu ersetzen.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
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